
die Sicherung der planmäßigen Leistungsent
wicklung der Volkswirtschaft als auch für die 
Erhöhung der Lebenserwartung der Men
schen.

Zu den Prinzipien4 des sozialistischen Ge
sundheitsschutzes in der DDR gehören:
- die staatliche Organisation des Gesund

heitsschutzes entsprechend dem demokra
tischen Zentralismus (vgl. Abb. 18);

- die Gewährung allgemein zugänglicher, 
unentgeltlicher und qualifizierter medizini
scher Hilfe durch ein Netz medizinischer 
Einrichtungen, das den wachsenden Be
treuungsansprüchen der Bürger entspricht 
und eine genügend große Zahl hochgebil
deter Ärzte und anderer medizinischer 
Fachkräfte5 umfaßt;

- das Recht des Bürgers auf freie Wahl unter 
den ambulanten Einrichtungen und den in 
ihnen praktizierenden Ärzten sowie

- das vorsorgliche Verhalten jedes Bürgers 
in bezug auf die eigene Gesundheit und die 
Gesundheit anderer Bürger.

13.1.2.
Die staatliche Leitung 
des Gesundheitsschutzes

Im Auftrag der Volkskammer und entspre
chend den Beschlüssen der Partei der Arbei
terklasse leitet der Ministerrat im Rahmen der 
einheitlichen Durchführung der Staatspolitik 
die Erfüllung der sozialen Aufgaben des sozia
listischen Staates (Art. 76 Abs. 1 Verfassung). 
Dazu gehört, daß er die planmäßige Entwick
lung des Gesundheitsschutzes der Bevölke
rung sowie der sozialen Betreuung gewährlei
stet. Der Ministerrat trifft notwendige Ent
scheidungen und nimmt Berichte über die Er
füllung der staatlichen Aufgaben auf diesem 
Gebiet entgegen. Er sorgt vor allem dafür, daß 
die , zu lösenden staatlichen Aufgaben in den 
Fünf jahrplan und die Volkswirtschaftspläne 
aufgenommen werden und daß deren Erfül
lung durch die zentralen Staatsorgane, die ört
lichen Räte sowie die Kombinate, Betriebe, 
Genossenschaften und Einrichtungen gesi
chert wird.

Das Ministerium für Gesundheitswesen ist 
das Organ des Ministerrates zur Leitung und 
Planung des Gesundheitswesens und zur Erfül
lung ihm übertragener Aufgaben der sozialen 
Betreuung der Bürger. Seine Verantwortung 
umfaßt vor allem:

- die Verwirklichung der im Fünf jahrplan 
und in den Volkswirtschaftsplänen sowie in 
langfristigen Konzeptionen festgelegten 
gesundheitspolitischen Aufgaben zur plan
mäßigen Entwicklung der medizinischen 
und sozialen Betreuung der Bevölkerung, 
der medizinischen Forschung und der Hy
giene einschließlich des Infektionsschut
zes;

- die Sicherung einer den wachsenden Be
dürfnissen der Bürger und den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen der Me
dizin entsprechenden Betreuung in Einheit 
von Prophylaxe, Diagnostik, Therapie und 
Metaphylaxe;

- die Ermittlung des volkswirtschaftlich be
gründeten Bedarfs an Arzneimitteln, Me
dizintechnik und anderen für die medizini
sche und soziale Betreuung der Bevölke
rung wichtigen Erzeugnissen.

Das Ministerium für Gesundheitswesen arbei
tet bei der Lösung dieser Aufgaben eng mit an
deren zentralen Staatsorganen und den örtli
chen Räten sowie wirtschaftsleitenden Orga
nen zusammen. Es unterstützt die Industriemi
nisterien bei der Wahrnehmung ihrer Verant
wortung für eine bedarfsdeckende Produktion 
an Arzneimitteln, Medizintechnik und ande
ren Erzeugnissen für das Gesundheitswesen. 
Im einzelnen sind seine Aufgaben, Rechte und 
Pflichten im Statut des Ministeriums für Ge
sundheitswesen - Beschluß des Ministerrates 
vom 25.9.1975 (GBl. 1 1975 Nr. 40 S. 673) ge
regelt.

Außer dem Ministerium für Gesundheits
wesen nehmen auch andere Organe des 
Ministerrates spezifische Aufgaben zur Ge
währleistung des Gesundheitsschutzes wahr:
- das Ministerium für Verkehrswesen, dem

4 Vgl. G. Tietze, Sozialistische Prinzipien des Ge- 
sundheits- und Arbeitsschutzes, Berlin 1974.

5 Vgl. АО über die Approbation als Arzt - Appro
bationsordnung für Ärzte - vom 13.1.1977, 
GBl. I 1977 Nr. 5 S. 30; АО über die Approba
tion als Zahnarzt - Approbationsordnung für 
Zahnärzte - vom 13.1.1977, GBl. I 1977 Nr. 5 
S. 34; АО über die Approbation als Apotheker- 
Approbationsordnung für Apotheker - vom 
13.1.1977, GBl. 1 1977 Nr. 5 S. 38; АО über die 
staatliche Erlaubnis zur Ausübung der medizini
schen, pharmazeutischen und sozialen Fach
schul- und Facharbeiterberufe vom 7. 8.1980, 
GBl. I 1980 Nr. 26 S. 254 - im folgenden Berufs- 
erlaubnis-AO.
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